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Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer 
Versicherung. Die vollständigen Informationen  finden Sie in den Vertragsunterlagen: 
 
 Versicherungsantrag / Deckungsauftrag, 
 Versicherungsschein, 
 Allgemeine Bedingungen 2008 für die Unfallversicherung der Mannheimer Versicherung AG 

(Mannheimer AB-Unfall '08), 
 Mannheimer Bedingungen für die Unfallversicherung für die jeweils vereinbarte Leistungsart 

(z. B. Mannheimer VB-Unfall Invalidität '08), 
 die jeweils vereinbarten Besondere Bedingungen der Mannheimer Versicherung AG für die Unfallversiche-

rung in der jeweiligen Leistungsausprägung, 
 ggf. weitere Besondere Bedingungen und Vereinbarungen. 

 
Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 
 
Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Wir bieten Ihnen eine private Unfallversicherung an. Sie sichert ab gegen Risiken aus Unfallverletzungen. 
 

 
Was ist versichert? 
 Versichert sind Unfälle. Ein Unfall liegt z. B. vor, 

wenn die versicherte Person sich verletzt, weil 
sie stolpert, ausrutscht oder stürzt. Dafür bieten 
wir je nach Vereinbarung in den Leistungsaus-
prägungen Basis, Komfort, Top z. B. folgende 
Leistungen: 

 
− Einmalige Invaliditätsleistung bei dauerhaf-

ten Beeinträchtigungen (z. B. Bewegungs-
einschränkungen).  

− Lebenslange Unfallrente bei besonders 
schweren Beeinträchtigungen.  

− Einmalige Kapitalleistung bei Unfalltod. 
− Krankenhaustagegeld bei unfallbedingten 

Krankenhausaufenthalten.  
− Kostenersatz für Such-, Bergungs- und Ret-

tungseinsätze. 
 
Wie hoch ist die Versicherungssumme? 
 Die Höhe der vereinbarten Versicherungssum-

men können Sie Ihrem Versicherungsschein 
entnehmen. 

 
 

Was ist nicht versichert? 

x Krankheiten (z. B. Diabetes, Gelenks-
arthrose, Schlaganfall).  

x Kosten für die ärztliche Heilbehand-
lung. 

x Sachschäden (z. B. Brille, Kleidung). 
   

 
 

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 
Wir können nicht alle denkbaren Fälle ver-
sichern. Sonst müssten wir einen erheblich 
höheren Beitrag verlangen. Deshalb haben 
wir einige Fälle aus dem Versicherungs-
schutz herausgenommen, z. B.:  

! Unfälle durch Bewusstseinsstörungen 
(z. B. Alkohol- oder Drogenkonsum), 

! Unfälle bei der vorsätzlichen Begehung 
einer Straftat, 

! Bandscheibenschäden, 

! Infektionen und Vergiftungen. 
 
Wenn Unfallfolgen und Krankheiten zu-
sammentreffen, kann es zu Leistungskür-
zungen kommen. 

 

 
Wo bin ich versichert? 
 Die Unfallversicherung gilt weltweit. Vereinbarte Einschränkungen können Sie Ihrem Versicherungsschein 

entnehmen (z. B. bei der Bauhelfer-Unfallversicherung gilt Versicherungsschutz auf dem im Versiche-
rungsschein genannten Grundstück). 

 

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 
Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten: 
− Bitte machen Sie bei der Beantragung wahrheitsgemäße und vollständige Angaben. 
− Teilen Sie uns mit, ob und in welcher Form sich das versicherte Risiko verändert hat (z. B. Berufswechsel). 
− Nach einem Unfall müssen Sie sofort einen Arzt aufsuchen und uns über den Unfall informieren. 

 



 
Wann und wie zahle ich? 
Den ersten oder den einmaligen Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungs-
scheins zahlen. Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach 
Vereinbarung zwischen uns kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. Sie können uns 
den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen. 

 

 
Wann beginnt und wann endet die Deckung? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, 
dass Sie den ersten Versicherungsbeitrag gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versicherungsschutz mit 
der Zahlung. 
 
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr? Dann verlängert er sich automatisch um jeweils ein 
Jahr. Ausnahme: Sie oder wir haben den Vertrag gekündigt. 
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von drei Jahren oder mehr? Dann können Sie Ihren Vertrag am Ende des dritten 
Jahres kündigen. Ihre Kündigung muss uns drei Monate vor Ende des dritten Jahres zugehen. 

 

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
Sie oder wir können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes 
Verlängerungsjahres kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragsdauer gesche-
hen). 
 
Daneben können Sie oder wir den Vertrag auch vorzeitig kündigen, wenn wir eine Leistung erbracht haben 
oder wenn Sie Klage gegen uns auf Leistung erhoben haben.  

 


